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Antrag 
des Abgeordneten Christoph Schulze (BVB / FREIE WÄHLER Gruppe), 
der Abgeordneten Iris Schülzke (BVB / FREIE WÄHLER Gruppe) und 
des Abgeordneten Péter Vida (BVB / FREIE WÄHLER Gruppe) 
 
 
 
Volksbegehren gegen Nachtflug umsetzen 
 
 
Der Landtag Brandenburg möge beschließen: 
 
Der Landtag fordert den Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg auf, den Lan-
desplanungsvertrag mit dem Land Berlin zum 31.12.2015 gemäß Artikel 24 Absatz 1 
Satz 2 des Landesplanungsvertrages (Gesetz- und Verordnungsblatt vom 
20.02.2012 Nummer 14) zu kündigen, wenn die Verhandlungen mit dem Land Berlin 
über einen Verzicht auf planmäßigen Nachtflug zwischen 22.00 und 6.00 Uhr am 
BER im Sinne des Volksbegehrens bis zum weiterhin erfolglos bleiben. 
 
 
Begründung: 
 
Das Volksbegehren „Für eine Änderung des § 19 Absatz 11 Landesentwicklungspro-
gramms zur Durchsetzung eines landesplanerischen Nachtflugverbotes von 22.00 
bis 6.00 Uhr am Flughafen Berlin Brandenburg International (BER)!“ wurde am 
27. Februar 2013 durch den Landtag angenommen. 
Der Landtag hat sich mit der Annahme des Volksbegehrens dessen Position zu ei-
gen gemacht. Jeder Abgeordnete kannte vor der Abstimmung Sinn, Ziel und Zweck 
des Volksbegehrens und die Folgen seiner Annahme beziehungsweise Ablehnung. 
Durch seine Annahme hat der Landtag sich also bewusst entschieden, dass das 
LePro 2007 als Teil des Landesstaatsvertrages geändert werden soll. Vorausgesetzt, 
dies war kein taktisches Manöver zur Verhinderung eines Volksentscheids über die-
ses Volksbegehren, muss der Landtag Brandenburg nunmehr konsequent die Um-
setzung seines Beschlusses verfolgen und dies von der Landesregierung verlangen, 
zumindest solange wie der Landtag seine eigenen Beschlüsse noch ernst nimmt und 
vom Primat der Politik durch den Landtag ausgeht. 
 
Das Volksbegehren verfolgte das Ziel, im Verhandlungswege mit dem Land Berlin 
eine Änderung des Landesentwicklungsprogramms dahingehend herbeizuführen, 
dass‚ am Flughafen Berlin Brandenburg International (BER) Tag- und kein planmäßi-
ger Nachtflug stattfindet. Sollten die Verhandlungen mit dem Land Berlin nicht in ab-
sehbarer Zeit zu Erfolgen führen, muss die Landesregierung konsequent handeln 
und den zugrunde liegenden Staatsvertrag kündigen. Das Land Brandenburg, der 



Landtag und die Landesregierung gewinnen somit wieder alle Freiheiten in Zukunft 
wieder im Interesse seiner Bürgerinnen und Bürger frei zu entscheiden ohne sich 
dabei von Berlin abhängig zu machen. 
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